
Weiterempfehlungsprogramm der Full Service 
Werbe- und Marketingagentur Perfectone

1. Einleitung

Das Weiterempfehlungsprogramm der Full Service Agentur Perfectone bietet Personen die Möglichkeit, 
für erfolgreiche Kundenempfehlungen eine Provision zu erhalten. Ziel des Programms ist es, durch 
Mundpropaganda neue Kunden zu gewinnen und die Empfehlenden für ihre Unterstützung zu belohnen.

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt am Weiterempfehlungsprogramm sind:

3. Tippgeberprovision

Die Tippgeberprovision beträgt 10 % des Netto-Rechnungsbetrages des vermittelten Projekts. 
Es gibt eine Obergrenze von 500€ für die Höhe der Provision. Wird ein monatlicher Vertrag mit dem 
weiterempfohlenen Kunden abgeschlossen, erhält man 10 % der ersten Monatsrate.

Beispiel:
Projektwert: 2500 Euro
Provisionssatz: 10 %

Berechnung: Provision=2500 Euro×0.10=250 Euro
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Alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.



Ergebnis:
Die Tippgeberprovision beträgt 250 Euro.

4. Ablauf der Weiterempfehlung

5. Provisionsanspruch

Der Anspruch auf die Tippgeberprovision entsteht nur unter den folgenden Bedingungen:

6. Auszahlung der Provision

7. Steuern und Abgaben

Die Tippgeberprovision unterliegt der Einkommensteuer. Die empfehlende Person ist dafür 
verantwortlich, die erhaltene Provision entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften zu 
deklarieren und die entsprechenden Steuern abzuführen. Perfectone übernimmt keine Haftung für 
steuerliche Verpflichtungen der empfehlenden Person.

8. Rechtslage

Das Weiterempfehlungsprogramm unterliegt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen der 
Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder 
werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

9. Änderungen und Beendigung des Programms

Perfectone behält sich das Recht vor, das Weiterempfehlungsprogramm jederzeit zu ändern oder zu 
beenden. Änderungen oder die Beendigung des Programms werden rechtzeitig auf der Website von 

1.  Empfehlung abgeben: Die empfehlende Person teilt Perfectone die Kontaktdaten und das 
potenzielle Projekt des neuen Kunden mit.

2.  Kundenkontakt: Perfectone nimmt Kontakt zum empfohlenen Kunden auf und klärt, ob ein 
Interesse an den Dienstleistungen besteht.

3.  Vertragsschluss: Kommt es zu einem Vertragsabschluss und einem erfolgreichen Projekt, wird die 
Provision fällig.

4.  Projektabschluss: Das Projekt muss erfolgreich abgeschlossen und die Rechnung vom Kunden 
vollständig bezahlt worden sein.

5.  Auszahlung der Provision: Nach vollständiger Bezahlung der Rechnung wird die 
Tippgeberprovision an die empfehlende Person ausgezahlt.

Die Empfehlung wurde schriftlich an Perfectone gemeldet und von Perfectone bestätigt.
Der neue Kunde ist der Agentur Perfectone bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen.
Der Vertrag mit dem neuen Kunden wurde aufgrund der Empfehlung abgeschlossen.
Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und die vollständige Zahlung ist bei Perfectone 
eingegangen.

Die Auszahlung der Provision erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der vollständigen 
Zahlung des neuen Kunden bei Perfectone.
Die Auszahlung erfolgt per Banküberweisung auf das von der empfehlenden Person 
angegebene Konto.
Perfectone behält sich das Recht vor, die Auszahlung der Provision zu verweigern, wenn ein 
Verdacht auf Missbrauch oder Betrug besteht.



Perfectone bekannt gegeben.

10. Kontakt

Bei Fragen zum Weiterempfehlungsprogramm oder zur Abgabe einer 
Empfehlung wenden Sie sich bitte an:

Perfectone 
Tobias Grewe
Kuckucksweg 11, 24537 Neumünster
+4915204506829
grewe@perfectonewerbeagentur.de
www.perfectone-werbeagentur.de
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